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CANTON DU VALAIS
KANTON WALUS

Auszug aus dem Protokoll der Sitzungen des Staatsrates

Eingesehen das Gesuch der Einwohnergemeinde Fiesch vom 2. November 2017 mit
dem Antrag auf Homologation der von der Urversamrnlunq der Einwohnergemeinde Fiesch
am 21. Juni 2017 sowie am 25. September 2017 beschlossenen Teilrevision des
Zonennutzungsplanes sarnt Anpassung der Art. 16 und 75 des Bau- und Zonenreglements
(Zonen ânderunqen, die für den Neubau des CV-HUS erforderlich sind und direkt oder
indirekt damit in Zusammenhang stehen);

Elngesehen das Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG);

Eingesehen die Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV);

Eingesehen die Artikel 75 und 78 der Kantonsverfassung vom 8. Mêrz 1907 (KV);

Eingesehen das Ausführungsgesetz zum Sundesgesetz über die Raumplanung vom
23. Januar 1987 (kRPG) ;

Eingesehen den Beschluss des Grossen Rates über die Genehmigung des kantonalen
Raumentwicklungskonzepts vom 11. September 2014;

Eingesehen den kantonalen Richtplan;

Eingesehen das Gemeindegesetz vom 5. Februar 2004 (GemG);

Eingesehen das Baugesetz vom 15. Dezember 2016 (SauG) ;

Eingesehen die Bauverordnung vom 22. Mârz 2017 (BauV);

Eingesehen die ëffentliche Auflage im Amtsblatl Nr. 20 yom 19. Mai 2017;

Eingesehen den Beschluss der Urversamrnlunq der Einwohnergemeinde Fiesch vom
21. Juni 2017 ;

Eingesehen die ëffentJiche Auflage dieees Urversammlungsbeschlusses im Amtsblatt
Nr. 26 vom 30. Juni 2017;

Eingesehen die ëffentliche Auflage lm Amtsblatt Nr. 32 vom 11. August 2017, welche jene
vom 19. Mai 2017 erqanzt;

Eingesehen den Beschluss der Urversammlung der Einwohnergemeinde Fiesch vom
25. September 2017;

Eingesehen die ôffentliche Auflage dièses Urversammlungsbeschlusses im Amtsblatt
Nr. 39 vom 29. September 2017;

Eingesehen den Mitbericht der Oienststelle für Raumentwicklung (ORE) vom 9. April 2018
womit unter Auflagen eine positive Vormeinung abgegeben wurde;

Eingesehen die Verfügung der Dienststelle fOr innere und kommunale Angelegenheiten
(DIKA) vom 12. April 2018, womit die Einwohnergemeinde Fiesch ersucht wurde, die zur
Homologation eingereichten Unterlagen an den erwahnten Mitbericht der DRE anzupassen
sowie die Auflage zu eliüllen;

Eingesehen die Eingabe der Einwohnergemeinde Fiesch vom 16. April 2018. womit die im
Sinne des obigen Mitberichtes angepassten Unterlagen neu hinterlegt wurden sowie das
Schreiben der Gemeinde Fiesch an die Dienslstelle für Umwelt yom 16. April 2018, wonach



Sitzung vom

die Arbeîten fur die AusfOhrung des generellen Entwêsserungsplans (GEP) der Rudaz +
Partne r AG erteilt wurden;

Eingesehen den abschliessenden MitberÎcht der DRE vorn 26. April 2018, womit eine
positive Vormeinung fOr die bereinigten Unterlagen abgegeben wurde;

Eingesehen die übrigen Akten ;

Erwêgend, dass diese Teilrevision des Zonennutzungsplanes sowie die Anpassungen des
Bau- und Zonenreglements der Einwohnergemeinde Fiesch die Ziele und Grundsatze der
Raurnplanung (Art. 1 und 3 RPG) , die Anregungen aus der Bevôlkerung (Art. 4 Abs. 2
RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berucksichtigt sowie den Anforderungen des übrigen
Bundesrechts, insbesondere des Umweltrechts, Rechnung tr~gt;

ElWêgend, dass die gegen diese Teilrevision erhobenen Verwaltungsbeschwerden mit
gesonderten Rechtsmilteln beurteill wurden;

aut Antrag des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport,

entscheldet

der Staatsrat

ais Ho m c l o q a tt o n s b e h ô r d e j,S.v. Art. 38 Abs. 2 kRPG

Die von der Urversammlung der Einwohnergemeinde Fiesch am 21. Juni 2017 sowie am
25. September 2017 beschlossene Teilrevision des Zonennutzungsplanes samt Anpassung
der Art. 16 und 75 des Bau- und Zonenreglements werden homologiert.

16, Mai 2n18

Für getreue Abschrift,
Der StaatskanzJer

EntschaidgebLlhr Fr. 250.--
Gesundheitstempel Fr. 8.--
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